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Anlaqe 9

Vorlage des Evongelischen Oberkirchenrots

on die Londessynode der Vereinigten Evongelisch - protestontischen Landeskirche Badens im JIuni 1952

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes

Die Abänderung des Beamtenstellenplanes betr .

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz be -

schlossen , Was folgt :

Einziger Paragraph .

Der als Anlage zum kirchlichen Gesetz vom

6. 11 . 1950 ( VBI. 1951 S. 42 ) genehmigte Stellen -

plen für die Besmten der kirchlichen Verwaltung
wird mit Wirkung vom 1. 7. 1952 in folgender
Weise àbgeäöndert und ergänzt :

1. Stellen des gehobenen Dienstes beim Evang .
Oberkirchenret ( Zentralverwaltung ) .
Die 3 beim Evang . Oberkirchenràt vorhandenen

A3 b - Stellen wWerden um eine vermehrt .

2. Bezirksvermögensverwaltung .
In der BezirksvermögensverWaltung Werden die

A 2b - Stelle ( Vorstandsstelle der Evang . Pflege
Schönaàu Heidelberg ) in eine A2 à - Stelle , die A2 c -

Stelle ( Vorstandsstelle der Eväng . Stiftungenver —
waltung Offenburꝗ ) in eine A2 b - Stelle wieder um -

gewandelt .
Ferner wird die A2 c - Stelle ( Vorstandsstelle der

Evang . Stiftschaffnei Mosbach ) um eine weitere

A2 c - Stelle für den Vorstand der Bezirksverwäl -

tungsstelle in Karlsruhe ( EVang . Landeskirchenkàsse

in Karlsruhe ) vermehrt .

3. Stellen des Kirchenbauàmts .

Die Bauoberinspektorenstelle in der Gruppe
AAa wird in eine Bauamtmannsstelle in der Gruppe
A3 b umgewandelt .

Dieses Geseiz wird hiermit verkündet .

Käarlsruhe , den 1952 .

Der Landesbischof :

Begründung .

1. Die Landessynode hat in ihrer Sitzung vom

4. November 1949 den im Zusammenhang mit dem

Hausheltsplan vorgelegten Stellenplan für die kirch -

lichen Besmten insoweit àbgeändert , als damals

unbesefzte Stellen gestrichen Wurden . Die Stellen

Wären unbesetzt , Weil mit Rücksicht auf die dama -

ſige schwierige finanzielle Lage Beförderungen ,
die an sich erforderlich gewesen wöären , nicht vor —

genommen wurden . Uber das Einzelne verweisen

wir suf die Ausführungen des Berichterstatters , des

Synodalen Oderwald , in den Verhandlungen der

Landessynode vom November 1949 S. 44 fl .

Weiterhin wurden , wiederum mit Rücksicht àauf

die schWierige Wirtscheffliche Lage der Landes -

kirche , bei den Verhandlungen der Landessynode
in der Tagung vom Oktober 1950 die Vorstands -

stellen der Bezirksvermögensverwaltung , die bis

dahin für die Eveng . Pflege Schönau in A2 à und
für die Stittungenverwaltung Offenburg in A 2 b

Wäͤren , um eine Gruppe heràbgesetzt , also die A 2-

8-Stelle in eine A 2 b - Stelle und die A2 b - Stelle in

eine A2 c - Stelle umgewandelt ( vgl . Ausführungen
des Berichterstafters , des Synodalen Schneider , in
den Verhendlungen der Landessynode in der Ta -

gung vom Oktober 1950 S. 31) .
Nachdem die Finanzen der Landeskirche Wieder

einen normalen Stand erlangt haben , kann die Be -

förderungssperre , zu der wWir seinerzeit gezwungen
Woren , nicht aufrecht erhalten Werden . Ebenso isf
es notw - endig , erneut zu prüfen , ob die Heràb -

gruppierung der Vorstandsstellen der Bezirksver -

mogensverwaltung aufrecht erhalten Werden kann .

Der Stellenplan , wie er sich zur Zeit für die Be -
amten aus der Lautbahn des gehobenen Dienstes

Registratur , Rechnungsrat Lannert , wird heute nochseit dem 1. 4. 1951 , also seit der Geltung des zur

Zeit in Kraft befindlichen Haushältsplanes , ergibt ,
ist folgender :

Plänsfellenzehl

Sruppe Zentrale Bezik Zusàmmen

K26 2 — 2

A2 d 2 — 2

A3 b 3 1 4

AA4 à 3 2 5

A4b2 4 3 7

A4b ! 9 6 15

23 12 35

Wie aus diesem Stellenplan hervorgeht , sind für

die Zentralverwaltung 3 A 3 b - Stellen vorhànden .

Hier ist es erforderlich , eine neue A3 b - Stelle zu

schàffen . Die jetzt vorhandenen A 3 b - Stellen sind

besefzt mit den Oberrechnungsräten Vierling beim

Rechnungsamt und Berggötz und Weigele beim

Rechnungsprüfungsamt und dem Sekretariat des

Oberkirchenrats . Die Vierlingsche Sfelle ist an sich

vorgesehen für den Vorstand der Expeditur und

Registretur . Nun haben àber diese beiden Dienst -

stellen je einen besonderen Vorstand . Der Umfang
der Arbeiten , den sowohl die Registratur mit 2 Be -

amten und 5 Angestellten , wie die Expeditur mit

Beamten und 14 Angestellten zu leisten haät , ist

derart , dah jede dieser Abfeilungen einen verent -

wortlichen Dienstvorstend haben muh , der näch

dem Maßhe seiner Verentwortung , sobald er in dem

Befõrderungszug befördert werden kann , auf eine

A 3 b - Stelle zu berufen ist . Es muh àlso eine weitere

A3 b - Stelle gescheffen Werden , damit sowohl für

die Expeditur wie für die Registratur je eine solche

Stelle vorhenden ist . Der derzeitige Inheber der
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aàuf einer AA42 - Stelle verrechnet , hat aber die Be -

züge nach A4 . Der Vorstend der Expeditur ,
Finsnzinspektor Frey , ist heute noch auf einer

A4b 1 - Stelle , von der aus er , Wie gesagt , schlieh -
lich àuf die neu zu schàffende A 3 b - Sfelle erst im

Zuge der nach Dienstalter und Leistung auszu -

sprechenden Beföõrderung kommen wird . Trotzdem

ist heute schon erforderlich , die A 3 b - Stelle einzu -

führen . Denn wir sind auf Srund des Art . 131 SG

und der dazu ergangenen Bundesgesetze ver -

pflichtet , Oberrechnungsrat Weber , der 1945 seine

Stelle verloren hat , wieder einzustellen . Er wird auf

die für die Expeditur vorgesehene A 3 b - Stelle ein -

zuweisen sein . Er behälf seine bisherige Tätigkeit
beim Rechnungsprüfungsamt bei .

2. Bezirksvermögensverwaltung .
Der Vorstand der Evang . Pflege Schönau , Ober -

finsnzrät Seitz , hat unterm 11 . März d . J. eine Ein -

gabe vorgelegt , in der er ausführlich begründet ,

dah seine Stelle , die bis 31 . 3. 1950 in A2 à wor ,

wieder dahin einzustufen sei . Die Eingabe ist ver -

vielföltigt und diesem Gesetzentwurft beigefügt .
Auch der Oberkirchenrst hat sich den von Ober -

finenzrat Seitz dargelegten Gründen nicht ver —

schliehen können und stellt deshelb den Anfrag ,
die Stelle entsprechend höher zu gruppieren . lm

Zuge dieser Höhergruppierung ist auch die Offen -

burger Stelle wieder wie früher in A 2 b einzu -

setzen .

Der Evang . Oberkirchenret hat im ganzen 4 Be -

zirksvermögensverwaltungsstellen , in Heidelberg ,

Offenburg , Mosbach und Karlsruhe . Der lnhaber

der Karlsruher Stelle ist zugleich der Vorstand der

Evang . Landeskirchenkasse . Eine Stelle für dieses

sehr umfangreiche und verentworfungsvolle Amf

ist nicht vorhanden . Der derzeitige lnhaber , Finanz -

rãt Huber , wird für seine Person nach A 2 c besoldef

und auf einer A2 d - Stelle der Zentralverwaltung
Verrechnet . Auch dieser Zustand ist àuf die Dauer

nicht haltbar , Wweil dadurch Stellen , die für Beförde -

rungen frei sein sollten , blockiert sind . Es ist also

ortorderlich , für die Bezirksvermögensverwaltung
eine A 2 c - Stelle zu schaffen , àuf die dann der Vor -

stend der Landeskirchenkasse und der Bezirksver -

mögensverwaltung Karlsruhe zu berufen ist . Die

dadurch endlich freiwerdende A 2d - Stelle kann

dann verwendet werden , um Beamte , die längst
zur Beförderung ànstehen , nach A 2 d àufrücken zu

lassen . Dàdurch wird in der Zentralverwaltung eine

A 3 b - Stelle frei , die wir ebenfalls zu einer dringend
gebotenen Beförderung benötigen .

3. Beim Kirchenbauamt haben wir 3 Beamten -

stellen , diejenige eines Oberbaurats in A2 b, eines

Bauoberinspektors in A A4 àa und eines Oberwerk -

führers in A7 à . Der Bauoberinspektor Häfele haf

darum gebefen , zum Bauẽmimann befördert 2u
werden . Wenn dies geschehen soll , so wird àlso die

AAs - Stelle in eine A 3 b Stelle umzuwandeln sein .

Der Oberkirchenrat befürworteèt auch diese Mah -
nahme , nicht nur , Weil der Person des Bauober -

inspektors Häfele , der seit 22 Jahren im Dienst der

Landeskirche stehf und sich bewährt häf , die Be -

förderung zuzubilligen ist , sondern weil bei der

geringen Besetzung , die das Kirchenbauàmf häf ,
die Verantworfung , die dem zWeiten Beamten zu —

töllt , es angezeigt erscheinen läht , die Stelle an d
nach A 3 b einzustufen .

Für das Ganze ist zuerst festzustfellen , dah q-
Zahl der Beamten nicht erhöht wird . Der Gbet
kirchenrat ist peinlichst bemüht , darsuf zu achteh
ddah keine unnötige Ausweitung der BSAmtenzed
ertolgt . Wir müssen hier unumwunden ausspreche
cdah unsere Beamten bis àn die Srenze des Möd
lichen àusgelàstef sind . ln der Zentreverwallußg
sind zur Zeit 27 planmähige und 1 auherplenmòh
ger Beemter , in der Bezirksvermögensverwellüh
19 planmöhige und 2 àuherplenmähige Beamie be

schäftigt . Eine Reduzierung dieser Zahl ist nich

möglich , denri es darf nicht übersehen werden , di
der Umfang der Geschäfte von lahr au Jaht 2

nimmt . Ein Einblick in den Haupthericht Wird aud
defür einen Beleg geben . Was hier vorgeschlegel
wird , geschieht nur , um bessere Beförderungsmòôg
lichkeiten für unseren Beamtenstab zu haben . Vo.
seiten des Vertrauensrates des Evang . Oberkirchen

rats ist nachdrücklichst daràuf hingewiesen wordeg
dah diese Verbesserung der Beföõrderungsmögich
keiten notwendig ist , Wwenn nicht die durch de

Stellenabbau im Jashre 1949 hervorgerufene gtoh
Verstimmung unter den Besmten weiter besteheh

und die Arbeitsfreudigkeit gedrückt wWerden s04

Die Beamten heben demals die Beförderungsspet
gern hingenommen in der Erkenntnis , dah die ũbe

àus gespennte Finenzlage der Landeskirche es nic

zuläht , so , wie in normalen Zeiten dies geschied
die Ausgaben noch zu steigern durch weitere h

förderungen . Nachdem dieser Umstand àaber weg

gefallen ist , meint der Vertrauensrat , sollte jel
nier wieder eine Abhilte geschaffen Werden . f .

einem Haushalt von 10 Millionen würden die d.

durch entstehenden Mehrausgaben nicht einm

1/10 Prozent des Gessmtaufwandes befragen . Dd

ideelle Schaden aber , der durch eine Aufrechf

erhaltung der Beförderungssperre eintritt , Wöre W

gröher .
an könnte nun hier einwenden , daß die Beſo

derungen js àuch so durchgeführt Werden könne

dah man die einzelnen Beamten für ihre Person b

fördert . Wir haben jetzt schon 7 Beamte , die

ihre Person anders bezahlt wWerden , als sie im S

lenplen stehen . Würde man hier nun noch wen
gehen , denn würde sich schliehlich das Bild

geben , dah nach dem Stellenplen zwar eine relaf

niedere Eingruppierung der Beamten sich darbieff
die aber in Wirklichkeit um i oder 2 Gruppen hõbef

bezahlt Werden . Dieèse Beförderung für die Persof

hat schliehlich àber noch den grohen Nachteil , d
denn fortgesetzt solche Beförderungen beanftag
werden , denen damit nicht begegnet Werden ka

deh erklärt wird , für diese Beförderung ist eit

Stelle nicht vorhenden . Durch die Beförderung fl

die Person wird nicht nur die tatsöchliche besd

dungsrechtliche Lage der Beemten verschleieff

sondern es entsteht eine permenente Beweguſt ,
nach Beförderungen , denen , wie gesegt , mit deſ

einfachen und kleren Mittel der nicht vorhandene

Stellen nicht mehr begegnet wWerden kann .

Wir bemerken abschlieh end ausdrücklich , d

der Zustand vor 1949 nicht einfach wieder he

gestellt Werden soll , sondern dah nur diejenige
Abhilten hier geschaffen werden , die zu einer

rechten und billigen Aufstiegsmöglichkeit für d

Besmten erforderlich sind .
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